Bitte zurilick an die Stadtwerke Merseburg senden

03/2026

AUFTRAG Stadtwerke
MER.Strom einfach - Lieferung von elektrischer Energie Merseburg

1. Lieferant

Stadtwerke Merseburg GmbH, GroBe RitterstraBe 9, 06217 Merseburg; Telefon: 03461 454-212; E-Mail: kontakt@sw-merseburg.de;
Registernummer: HRB 206996; Geschéftsfuhrer: Dipl.-Ing. (FH) Guido Langer, Aufsichtsratvorsitzender: Sebastian Miller-Bahr

2. Kunde

Name, Vorname: ‘ Kundennummer:
StraBe/Nr.: ‘PLZ: ‘ Ort:

Telefon: privat ‘ Telefon: geschiftlich

E-Mail: ‘ Geburtsdatum: (freiwillige Angabe)

Der Lieferant kann dem Kunden Uber die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfuhrung, Anderung oder Beendigung dieses Liefer-
verhéltnisses (z. B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziglich
in Textform mitzuteilen.

3. Lieferanschrift nur ausfillen, wenn abweichend von Punkt 2.

StraBe/Nr.: PLZ: Ort:

4. Rechnungsanschrift

‘ wie Punkt 2

‘ wie Punkt 3

5. Angaben zur derzeitigen Stromlieferung

Damit Sie schnell das gewahlte Produkt nutzen kénnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Stromrechnung.

Bisheriger Stromlieferant und dessen Anschrift:

bisherige Kundennummer: Stromzahlernummer: Vorjahresverbrauch in kwh:

Zahlpunktbezeichnung/Marktlokations-ID (falls bekannt, ggf. mehrere):
6. SEPA-Lastschriftmandat

Ich erméachtige die Stadtwerke Merseburg GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den Stadtwer-

ken Merseburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut:

IBAN: BIC:

Kontoinhaber

Name, Vorname Unterschrift:

7. Geltung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen, Vollmacht, Bonitétspriifung

Erganzend finden die umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschéaftsbedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschéftsbedingungen kénnen zuséatzlich un-
ter www.stadtwerke-merseburg.de abgerufen und in wiedergabefahiger Form gespeichert werden. Der Kunde bevollméchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie
Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrages
sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollméachtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger
bestehender Vertrage lber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange fur den Kunden ein Dritter nach 8 5 Abs. 1 MsbG fur die Durchfiihrung des Messstellenbe-
triebs zustandig ist, bevollmachtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten. Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant der fiir seinen Wohnsitz
zustandigen SCHUFA-Gesellschaft Daten fur die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung des Stromliefervertrages Gibermittelt und Auskiinfte Gber ihn von der SCHUFA erhélt. Die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei gewahrt.

8. Lieferbeginn
Gewiinschter Lieferbeginn (maBgeblich ist die Auftragsbestatigung des Lieferanten nach Ziffer 1 der AGB)

\ Nichstméglicher Zeitpunkt || zum(Datum):

9. Laufzeit, Kindigung, Preise

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten ab Vertragsschluss (Erstlaufzeit). Er verlangert sich auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekiindigt
werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefligten AGB) bleiben unberiihrt. Der Lieferant ist
berechtigt, wéhrend der Laufzeit die Preise entsprechend Ziffer 7 der Allgemeine Geschaftsbedingungen zu dndern. Ist der Kunde mit der Preisédnderung nicht einverstanden stehtihm ein Son-
derkiindigungsrechtzu. Der Erdgaspreis ergibt sich aus dem beigefligten Preisblatt. Der Stromliefervertrag tritt zu demin der Auftragsbestéatigung genannten Termin in Kraft.

10. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grinden diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betrégt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um lhr Widerrufsrecht auszuliben, miissen Sie uns (Stadtwerke Merseburg GmbH, GroBe RitterstraBe 9, 06217 Merseburg /Tel-Nr. 03461 454-212/kontakt@
sw-merseburg.de) mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) tiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie konnen daflir das beigeflgte Muster-Widerrufsformularverwenden, das jedoch nichtvorgeschriebenist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tiber
die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Artder Lieferung als die von uns angebotene, glinstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziglich und spéa-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurlickzuzahlen, an dem die Mitteilung tiber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Flir diese Riickzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
lhnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Austibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang derim Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Auftragserteilung

Mit seiner Unterschrift erteilt der Kunde dem Lieferanten den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die obige Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt
auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestatigung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat.

Ort, Datum: Unterschrift:
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der

Stadtwerke Merseburg GmbH flr den Eigenverbrauch im Haushalt

Stadtwerke
Merseburg

sowie berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke fur
einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Vertragsschluss/ Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des vo-
raussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab,
dass alle fiir die Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefer-
vertrags etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des
Kunden geméaB §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den
Lieferanten hierzu ausdriicklich auf (gilt nur fir Haushaltskunden).

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der Lei-
stungspflicht

Der Lieferantliefertdem Kunden dessen gesamten Bedarfan Energie an seine vertraglich
benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlus-
ses, Uberden der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ldentifikationsnummer en-
ergiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz
1 ausgenommen ist die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische Energie, die
ausschlieBlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenversorgung). Entsprechendes
gilt fir Mengen, die im Rahmen der gemeinschaftlichen Gebaudeversorgung nach 8 42b
EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung oder Einschrankung der Eigenver-
sorgungistdem Lieferanten zwei Monate vorab anzuzeigen.

Auf Verlangen des Kunden kénnen unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die Strom-
bezlige aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen
zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftrags-
formulars zugeordnet werden. Damit der Lieferant die Zuordnung der Entnahmestelle
veranlassen kann, muss der Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die hierfir erfor-
derlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-ldentifikationsnummer der weite-
ren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftragsformulars zugeordnet
werden soll, mitteilen.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist geméaB §
9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlieBt. Der Lieferant stellt dem Kunden das
Entgelt fir den Messstellenbetrieb und Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer
6.2in Rechnung.

Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung
an Dritte ist unzulassig (gilt nur fir Gewerbekunden).

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der Energieversorgung ist der
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlieBlich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen Anspri-
chendes Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

Wird den Vertragsparteien die Erfiillung der Leistungspflichten durch unvorherseh-
bare Umstédnde, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem an-
gemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann
(insbesondere hohere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeits-
kampfmaBnahmen, hoheitliche Anordnungen) unméglich gemacht, so sind die Vertrags-
parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande
noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netz-
betreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbe-
treiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatz-
anspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall unberthrt, dass den
Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung/ Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen/ Abrechnung/ Anteilige Preisberech-
nung/Abrechnungsinformationen /Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messeinrich-
tungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder recht-
maéBige Ersatzwertbildung) des zustandigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein intelli-
gentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messeinrichtung,
die Uber ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die Ab-
lesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine
Fernlbermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Gber ein intelligentes Messsystem) erfolgt,
auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden
selbst durchgeflihrt. Erfolgt eine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. tber ein
intelligentes Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begriindeten Einzelféllen,
z.B. flr die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunikation, ebenfalls
aufVerlangendes Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt, sofern dies fiir
die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine Selbst-
ablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Able-
sung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anléasslich eines
Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten
an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsin-
formationen. Der Kunde kann einer Selbstablesungwidersprechen, wennihm diese nicht
zumutbarist.

Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Ver-
pflichtung keine Ablesedaten libermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Grinden,
die er nicht zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa,
weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmaBig ermittelten Ersatz-
werte verflgbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils
unter angemessener Berlicksichtigung der tatséchlichen Verhaltnisse schéatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem
Grundstiick und zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preis-
lichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur Wartung eines intelligenten
Messsystems oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen
Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen;
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass
die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsystem zuganglich ist. Wenn der Kunde
den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaB ,Preisblatt sonstige Nebenleistungen®
in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen;
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht libersteigen. Dem Kunden ist
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich
geringer als die Hohe der Pauschale.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe
der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berticksich-
tigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung entféallt das Recht des Lieferanten nach
Satz 1.

3.5.

3.6.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

5.2.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende je-
des vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht Gberschrei-
tet, und zum Ende des Vertragsverhéltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das
Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halbjahrliche Abrechnung
zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten er-
folgt. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Belieferung unter Anrech-
nung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlags-
zahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu
wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber
mit der ndchsten Abschlagszahlungverrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der
Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach
diesem Vertrag flir die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach
dem Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektro-
nischer oder in Papierform erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, er-
folgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhélt
der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf
Wunsch auch einmaljahrlich in Papierform.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferntibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. Gber ein intelligentes Messsystem), erhélt er unentgeltlich die (in
jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach 8 40b EnWG auto-
matisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Fernlibermitt-
lung der Verbrauchsdaten (z. B. Gber ein intelligentes Messsystem) und rechnet der Lie-
ferant nicht monatlich ab, erhalt der Kunde unentgeltlich die Abrechnungsinformationen
nach § 40b EnWG automatisch monatlich.

AufWunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem be-
nannten Dritten, soweit verfligbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshi-
storie gegen Entgelt gemaB , Preisblatt sonstige Nebenleistungen® zur Verfligung.
DerKunde kann jederzeitvom Lieferanten verlangen, eine Nachprtfung der Messeinrich-
tungen bzw. desintelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbe-
hoérde oder eine staatlich anerkannte Prifstellei. S.v. § 40 Abs. 3 MessEG zuveranlassen.
Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrecht-
lichen Verkehrsfehlergrenzen nicht (iberschritten werden.

Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems
eine Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in
der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf
der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlungver-
rechnet. Istdas AusmaB des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mes-
seinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte vor), so
ermittelt der Lieferant den Verbrauch fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung
durch Schéatzung entsprechend Ziffer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrénkt, es sei denn, die
Auswirkung des Fehlers kann Uber einen groBeren Zeitraum festgestellt werden; in die-
sem Fallist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums oder beginnt
oderendetder Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnah-
me oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhéngige
Preisbestandteile tagesgenau ab. Fur die Abrechnung geadnderter verbrauchsabhangiger
Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kundenim Ab-
rechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
auf den Zeitraum vor und nach der Preisdnderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen
zu bertcksichtigen sind. Die nach der Preisénderung anfallenden Abschlagszahlungen
kénnen entsprechend angepasstwerden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschlage
und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im
Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und
im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch
Baruberweisung) zu zahlen.

Befindetsich derKundeinZahlungsverzug, kannder Lieferantangemessene MaBnahmen
zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung
auf oder lasst der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters
(auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Ko-
sten pauschalgemanB ,Preisblatt sonstige Nebenleistungen® in Rechnung. Auf Verlangen
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage der Pauschale nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Dem Kunden ist zudem der
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als
die H6he der Pauschale.

Einwédnde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als
doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum
istund der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die
Nachprifung nicht die ordnungsgemaBe Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist
oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Moglichkeit eines offensicht-
lichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahme-
stellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auBerhalb der Plausi-
bilitat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung
deren ordnungsgemaéBe Funktion bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach 8 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3 unberiihrt.

Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig fest-
gestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht flir Anspriiche des Kun-
den aufgrund vollstéandiger oder teilweiser Nichterflllung oder mangelhafter Erfiillung
der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fiir Forderungen des Kunden, die im
Rahmen des Rickabwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen.
Vorauszahlung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe
verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher
Héhein Verzugist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwélf Monaten wieder-
holtin Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten Fallen.

BeiVerlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde fiir die
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte
der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vo-
rauszahlung ist friilhestens zum Lieferbeginn fallig. Die Héhe der Vorauszahlung richtet
sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktu-
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.4.

6.5.

6.6.

o

ellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und
dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich
geringer ist, ist dies angemessen zu beriicksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu lei-
stenden Zahlung (Abschlége nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrage) verrechnet. Ergibt
sich dabeieine Abweichung derVorauszahlungvonderzu leistenden Zahlung, so wird der
zuviel oder zu wenig berechnete Betrag unverzlglich erstattet bzw. nachentrichtet.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszah-
lungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den
Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Hohe der fur
einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden
Zahlungen verlangen. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, ist eine
Sicherheitsleistung nur zuléssig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbst-
schuldnerischen Blirgschaft einer europédischen Bank. Die sich verbirgende Bank muss
ein Rating im ,,A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer an-
deren international anerkannten Rating-Agentur aufweisen unzuldssig (gilt nur fir Ge-
werbekunden).

Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zah-
lungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang
verwerten, in dem dies zur Erflllung der rickstandigen Zahlungsverpflichtungen erfor-
derlich ist unzuldssig (gilt nur fiir Gewerbekunden).

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Frist-
setzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umsténden des Einzelfalls besteht
Grund zuder Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat erfolgen wirde.
Ist der Abschluss des Vertrags fiir den Kunden ein Handelsgeschéft, betragt die Frist we-
nigstens eine Woche. In allen tUbrigen Fallen betragt sie einen Monat unzuléssig (gilt nur
fur Gewerbekunden).

Die Sicherheit ist unverziglich zurlickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefal-
len sind unzulassig (gilt nur fir Gewerbekunden).

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung
in Ziffer 9 bleiben unberihrt unzuléssig (gilt nur fir Gewerbekunden).

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Bela-
stungen/ Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Zif-
fern 6.2 bis 6.4 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis in der
sich aus dem beigefligten Preisblatt ergebenden Hohe. Diese werden auf Grundlage
der Kosten kalkuliert, die fir die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unab-
héngig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende
Kosten: Kosten flr Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten flir Messstellenbetrieb
— soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt
werden -, das an den Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die vom Netzbetreiber er-
hobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, den Aufschlag fir besondere Netznutzung nach
der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), der die Umlage nach § 19 Abs. 2 Strom-
NEV, den Aufschlag fir besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung
der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) sowie die Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satze 9
- 11 EnWG (derzeit in die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV eingerechnet) enthélt, die
Offshore-Netzumlage nach 8 177f EnRWG i. V. m. 8 12 EnFG, die Kosten fiir den Erwerb und
die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach 8 3 Nr. 29 EEG sowie die Stromsteuer und
die Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzustédndigen Messstel-
lenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fiir den Messstellenbetrieb
mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach
der grundzustandige Messstellenbetreiber gegenliber dem Lieferanten abrechnet, so-
weit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusatzliche Inanspruchnahme des Kunden fir
diese Entgelte durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusatz-
lichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhdht sich
das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der je-
weils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung
von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbind-
lichen Belastung (d. h. keine BuBgelder oder Ahnliches) belegt wird, soweit diese unmit-
telbaren Einfluss auf die Kosten fir die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden H6éhe nach Satz 1 und 2 fiihrt bei Erstat-
tungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung.
Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt
ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die je-
weilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberech-
nung ist auf die Mehrkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen
Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zuge-
ordnet werden kénnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung
der Mehrkosten. Der Kunde wird liber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der
Rechnungsstellung informiert.

Zusétzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuerin der
jeweils geltenden Héhe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem
beigefligten Preisblatt.

Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu
zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den verbrauchsabhéangigen Arbeits-
preis nach Ziffer 6.2 - nicht hingegen etwaige zukilinftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils
geltenden Hohe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 — durch
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaB § 315 BGB anzupassen
(Erhéhungen oder Senkungen). Anlass fur eine solche Preisanpassung ist ausschlieBlich
eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant iiberwacht fortlaufend
die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die
Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung
nach dieser Ziffer bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist
- seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschrénkt. Kostensteigerungen und
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kosten-
senkungen nicht nach fur den Kunden ungiinstigeren MaBstédben Rechnung getragen
werden als Kostenerhdéhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang
preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaB § 315 Abs. 3BGB das
Recht, die Austibung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich Gberprifen zu
lassen. Anderungen des Grundpreises und des verbrauchsabhangigen Arbeitspreises
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten moglich. Preisanpassungen werden nur
wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen spatestens einen Monat vor
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen Giber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw. Leistun-
gen)und Tarife erhalt der Kunde unter Tel.-Nr. 03461 454-212 oderim Internet unter www.
stadtwerke-merseburg.de.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Verein-
barung mit einem Dritten Uber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von
Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit
und Uber einen anderen Bilanzkreis unverziiglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Er-
bringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung - soweit und
solange diese nichtdurch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird - gegen angemes-
senes Entgelt ermdglichen.
Anderungen des Vertrags
Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG,
MessEG und MessEV, hochstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlis-
se der BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch
unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen
(z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in
der Phase zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem
Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch kei-
nen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MaBe gestort werden. Ebenso kann nach Ver-
tragsschluss eine im Vertrag entstandene Licke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei
der Durchfiihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine
Klausel fur unwirksam erklért), die nur durch eine Anpassung oder Ergédnzung zu besei-
tigen sind. In solchen Féllen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag - mit Ausnahme
des Entgelts — unverziiglich insoweit anzupassen und/oder zu ergénzen, als es die Wie-
derherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder
der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des
Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbe-
stimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpas-
sung spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In
diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kiundigen. Hierauf wird
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Einstellung der Lieferung/ Fristlose Kiindigung
Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung
durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem MaBe schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen verwendet (,Energiediebstahl”) und die Unterbrechung
zurVerhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.
Bei Zahlungsverzug des Kunden in Héhe des Doppelten der rechnerisch auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber
mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt,
die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zusténdigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titu-
lierte Forderungen auBer Betracht, die der Kunde schlissig beanstandet hat oder die we-
gen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind oder die
aus einer streitigen und noch nicht rechtskréaftig entschiedenen Preiserhdhung des Lie-
ferantenresultieren. Die Unterbrechungunterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung
auBer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussichtbesteht, dass erseinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkom-
mt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spéatestens vier Wochen vorher angedroht und
die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht
Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftrags-
erteilung angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankindigung
genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, woflr der
Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs
weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten,
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziglich hinweisen.
Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Ver-
sorgungsunterbrechung bei Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber
plant derzeit ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenlber Haus-
haltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen 8 41f EnWG einzufiihren. Die Rege-
lungen zur Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund
von Zahlungsverzug nach dieser Ziffer 9 der AGB sind flir die Dauer der Wirksamkeit einer
abweichenden gesetzlichen Regelung gegenliber Haushaltskunden in dem Umfang aus-
gesetzt, in dem diese abweichende Regelungen trifft.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom

Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten

pauschal geméB ,Preisblatt sonstige Nebenleistungen“ in Rechnung. Dies gilt nicht fur

AuBensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung werden nach tatsachlichem Auf-

wand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage

nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf
die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Gbersteigen.

Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden

oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzuglich

wiederhergestellt, wenn die Griinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der

Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt,

bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Ein-

zugserméachtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung
unverziiglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die

Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziglich beim zustéan-

digen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer

auBerordentlichen Kiindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bear-
beitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu

Lieferantenwechselprozessen) Gber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem

Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich

erhalt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers),

schuldet der Kunde fiir diese fortwéahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor

* im Falleines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1.

* im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 9.2 Satz 1 und
2. Die Kiindigung ist in diesem Fall mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die
Kindigungunterbleibtin diesem Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auBer Verhéaltnis
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.

* im Fallder Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen das gesamte Ver-
mogen der anderen Vertragspartei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermégens.

Firden Lieferanten liegtein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teil-

weise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und

seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von zwei

Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung

des Lieferanten mit Kiindigungsandrohung (gilt nur fir Gewerbekunden).

Daruber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kun-

den betreffenden negativen Auskunft der Creditreform e. V. insbesondere zu folgenden

Punkten auBerordentlich zu kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfan-

dung, eidesstattliche Versicherung zum Vermégen, Restschuldbefreiung (gilt nur fiir Ge-

werbekunden).
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15.1.

Haftung
Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterful-
lung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir dadurch entstan-
dene Schaden nach MaBgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.
Anspriche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der
Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs ein-
schlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegentuiber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen.
Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziglich tiber die mit der Schadensver-
ursachung zusammenhéangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind
odervon ihmin zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.
In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erfil-
lungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen,
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefuihrt wurde;
dies gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Ge-
sundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher
Pflichten, deren Erflllung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrags Gberhaupt
erstermoglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmaBig vertrauen diir-
fen (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mogliche Folge der Vertragsverlet-
zung vorausgesehen hat oder unter Berlicksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder
kennen musste, hatte voraussehen missen.
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.
Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziiglich vorab unter An-
gabe des Umzugsdatums, sowie der neuen Anschrift und, sofern der Umzug des Kunden
nicht gemaB Ziffer 11.2 zur Beendigung des Vertrags flihrt, der neuen Zahlernummer oder
Marktlokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese
Mitteilung bis spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Liefe-
ranten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermdglichen.
Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteil-
ten Auszugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in
das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden
fur die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot.
Sofern der Umzug des Kunden gemaB Ziffer 11.2 nicht zur Beendigung des Vertrags fihrt,
hat der Kunde das Recht, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform zu
kindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung
zu einem spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht
und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an der neu-
en Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei
Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an der neuen Entnah-
mestelle moglich ist. Zu diesem Zwecke hat der Kunde in seiner auBerordentlichen Kiin-
digung seine zukUlnftige Anschrift oder eine zur Bezeichnung seiner zuklnftigen Entnah-
mestelle verwendete Identifikationsnummer mitzuteilen.
Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Grinden, die die-
serzuvertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, fur die der Lieferant gegentiber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und
fr die er von keinem anderen Kunden eine Verglitung zu fordern berechtigt ist, nach den
Preisen des Vertrags zu vergliten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziiglichen Abmel-
dung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen
Gewinn wegen einer nicht oder verspéatet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahme-
stelle bleiben unberihrt.
Ubertragung des Vertrags
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit
auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu lbertra-
gen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spatestens sechs Wochen vor dem
Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer
Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kun-
devom Lieferantenin der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretungvon
Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei
Ubertragungeni. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberiihrt.
Vertragsstrafe
Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fir die tatsédchliche, sofern nicht
feststellbar, flr die geschétzte Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens aber fir
sechs Monate auf der Grundlage einer téaglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeréate von bis zu zehn Stunden nach dem fir den Kunden geltenden Vertrags-
preis zu berechnen.
Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsétzlich oder grob
fahrlassig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erflllung
seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen ge-
habt héatte. Sie darf fur den tatsachlichen, sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
feststellbar ist, flir einen geschatzten Zeitraum, langstens aber fiir einen Zeitraum von
sechs Monaten verlangt werden.
Datenschutz / Wechselseitige Ubernahme von Informationspflichten gegeniiber
sonstigen betroffenen Personen
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhalt der
Kunde in der ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die der jeweils anderen Vertragspartei nach Art.
13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenliber den eigenen
Mitarbeitern, Erflllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfillen,
wenn im Rahmen der Vertragserfillung, zur Durchfiihrung vorvertraglicher MaBnahmen,
zur Erfillung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen
* personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Vertragspartei an die je-
weils andere Vertragspartei weitergeben werden und/oder
* betroffene Personen auf Veranlassung der einen Vertragspartei die jeweils andere
Vertragspartei kontaktieren (gilt nur flir Gewerbekunden).
Hierflr verwendet die Vertragspartei, die die personenbezogenen Daten weitergibt bzw.
aufdessen Veranlassungdie Kontaktaufnahme erfolgt, dasihrvon deranderen Vertrags-
partei zur Verfuigung gestellte Informationsblatt. Die , Information zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten”“ des Lieferanten ist diesen AGB als Anhang beigefligt. Die Ver-
tragsparteien sind nicht verpflichtet, das von der anderen Vertragspartei zur Verfiigung
gestellte Informationsblattvor der Aushéndigung an die betroffenen Personen zu prifen.
Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das von der anderen Vertragspartei zur Verfigung ge-
stellte Informationsblatt ohne vorherige Zustimmung zu dndern. Es obliegt ausschlieB-
lich der zur Information verpflichteten Vertragspartei, der anderen Vertragspartei ein
den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur
Verflugung zu stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslaufzeit zu aktuali-
sieren (gilt nur fur Gewerbekunden).
Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustandi-
gen Netzbetreiber erhaltlich.
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Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lie-
ferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fiir ihn maBgeblichen Verbrauch des ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden, die er
nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch
anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren (gilt nur fur Haushaltskunden)
Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind ver-
pflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. 8 13 BGB (Verbraucher) insbeson-
dere zum Vertragsschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG inner-
halb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbrau-
cherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Merseburg GmbH, GroBe RitterstraBe
9, 06217 Merseburg; Tel.-Nr. 03461-454212/ E-Mail: kontakt@sw-merseburg.de.

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach 8§ 111b EnWG sowie § 4 Abs.
2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen,
wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb
der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das Unterneh-
men ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Ein-
reichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung
gemaB § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein
anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:

Schlichtungsstelle Energiee. V.,

FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin,

Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten fir den Bereich Elektrizitat
und Gas sind erhaltlich Gber den

Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,

Postfach 8001, 53105 Bonn,

Telefon: 0228 /141516, Telefax: 030/22480-323,

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Gerichtsstand (gilt nur fiir Gewerbekunden)

Der Gerichtsstand fur Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuches, juristische Personen des
offentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermégenist ausschlieBlich Merse-
burg. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der
Bundesstelle fur Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter
von Energieaudits und Anbieter von EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind. Wei-
terfihrende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten
sie unterwww.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem beider Deutschen Energieagentur
tber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhal-
ten Sie derzeit (07/2025) unter www.energie-effizienz-experten.de.
Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieBend. Miindliche Nebenabreden bestehen
nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder un-
durchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertragim Ubrigen wirksam.



	Name, Vorname: 
	Kundennummer: 
	Straße, Nr: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon privat: 
	Telefon geschäftlich: 
	E-Mail: 
	Geburtsdatum: 
	Lieferanschrift - PLZ: 
	Lieferanschrift - Straße, Nr: 
	Lieferanschrift - Ort: 
	Bisheriger Stromlieferant: 
	bisherige Kundennummer: 
	Vorjahresverbrauch: 
	Stromzählernummer: 
	Markt-ID: 
	SEPA – Kreditinstitut: 
	SEPA - Kontoinhaber: 
	SEPA – IBAN: 
	LB Datum: 
	Auftragserteilung - Ort, Datum: 
	Rechnungsanschrift - wie Punkt 2: Off
	Rechnungsanschrift - wie Punkt 3: Off
	Gewünschter Lieferbeginn: Off
	Nächsmöglicher Zeitpunkt: Off
	SEPA – BIC 2: 


